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 S-ROG 2009 - Salzburger Raumordnungsgesetz 2009

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 20.02.2026

1. (1)Planungen (Entwicklungsprogramme, Standortverordnungen, Beschleunigungsgebiete für erneuerbare

Energie, Räumliche Entwicklungskonzepte und Flächenwidmungspläne) sind einer Umweltprüfung zu

unterziehen, wenn sie geeignet sind,

1. 1.Grundlage für ein Projekt zu sein, das gemäß dem Anhang 1 UVP-G 2000 einer

Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegt, oder

2. 2.Europaschutzgebiete (§ 5 Z 10 des Salzburger Naturschutzgesetzes 1999 – NSchG) oder Wild-

Europaschutzgebiete (§ 108a des Jagdgesetzes 1993 – JG) erheblich zu beeinträchtigen.

Eine Umweltprüfung ist danach jedoch nicht erforderlich, wenn es sich um geringfügige Änderungen von

Planungen oder zusätzlich bei Räumlichen Entwicklungskonzepten und Flächenwidmungsplänen um die Nutzung

kleiner Gebiete auf lokaler Ebene handelt.

2. (2)Planungen, für die nicht bereits eine Pflicht zur Umweltprüfung nach Abs 1 besteht, sind nur dann einer

Umweltprüfung zu unterziehen, wenn sie voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen haben. Zum Zweck

dieser Beurteilung ist eine Umwelterheblichkeitsprüfung auf Grundlage von einheitlichen Prüfkriterien (Abs 4 Z 2)

durchzuführen. Bei Räumlichen Entwicklungskonzepten und Flächenwidmungsplänen ist zur Frage der

Umwelterheblichkeit eine Stellungnahme der Landesregierung einzuholen. Das Ergebnis der

Umwelterheblichkeitsprüfung ist in den jeweiligen Erläuterungs- und Planungsberichten zu dokumentieren.

3. (3)Eine Umwelterheblichkeitsprüfung nach Abs 2 ist für Planungen jedenfalls nicht erforderlich, wenn

1. 1.eine Umweltprüfung für einen anderen Plan höherer Stufe bereits vorliegt und aus einer weiteren Prüfung

keine zusätzlichen Erkenntnisse in Bezug auf die Umweltauswirkungen zu erwarten sind; oder

2. 2.die Eigenart und der Charakter des Gebiets nicht geändert werden oder erhebliche Umweltauswirkungen

bei Verwirklichung der Planung offensichtlich ausgeschlossen werden können.

4. (4)Durch Verordnung der Landesregierung sind festzulegen:

1. 1.Kriterien sowie Schwellen- und Grenzwerte für die Annahme einer geringfügigen Änderung von Plänen

und die Nutzung eines kleinen Gebietes;

2. 2.einheitliche Prüfkriterien auf Grundlage des Anhangs II der Richtlinie 2001/42/EG sowie Schwellen- und

Grenzwerte zur Beurteilung der Umwelterheblichkeit; dabei sind zu berücksichtigen:

1. a)das Ausmaß, in dem die Planung für andere Programme oder Pläne oder für Projekte und andere

Tätigkeiten in Bezug auf den Standort, die Art, Größe und Betriebsbedingungen oder durch die

Inanspruchnahme von Ressourcen einen Rahmen setzt;

2. b)die Bedeutung der Planung für die Einbeziehung der Umwelterwägungen, insbesondere im Hinblick

auf die Förderung der nachhaltigen Entwicklung, sowie die für die Planung relevanten

Umweltprobleme;

3. c)die Wahrscheinlichkeit, Dauer, Häufigkeit und Umkehrbarkeit der Auswirkungen;

4. d)der kumulative und grenzüberschreitende Charakter der Auswirkungen, der Umfang und die

räumliche Ausdehnung der Auswirkungen sowie die Auswirkungen auf die unter dem Gesichtspunkt
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des Naturschutzes besonders geschützten Gebiete;

5. e)die Risiken für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt;

6. f)die Bedeutung und die Sensibilität des voraussichtlich betroffenen Gebiets;

3. 3.Planungen, für die unter Berücksichtigung der Vorgaben der Richtlinie 2001/42/EG keine

Umwelterheblichkeitsprüfung durchzuführen ist.

5. (5)Im Fall des Erfordernisses einer Umweltprüfung gelten zusätzlich zu den sonstigen Verfahrensschritten zur

Aufstellung oder Änderung von Planungen folgende verfahrensrechtliche Besonderheiten:

1. 1.Zum Zweck der Erstellung des Umweltberichts ist bei Regionalprogrammen, Räumlichen

Entwicklungskonzepten und Flächenwidmungsplänen die Landesregierung zur Bekanntgabe der zur

Beurteilung der Umweltauswirkungen unerlässlichen Untersuchungen aufzufordern.

2. 2.Gleichzeitig mit dem Flächenwidmungsplan ist der Bebauungsplan zu erstellen und in die Umweltprüfung

einzubeziehen.

3. 3.Spätestens bei Beginn der Auflage der Planung hat ein Umweltbericht mit Informationen gemäß Anhang I

der Richtlinie 2001/42/EG vorzuliegen. Darin sind die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen,

die die Verwirklichung der Planung auf die Umgebung hat, einschließlich der Ergebnisse der Prüfung von

möglichen, vernünftigen Alternativen darzustellen und zu bewerten. Nähere Bestimmungen über Form und

Inhalt des Umweltberichts können durch Verordnung der Landesregierung festgelegt werden. Der

Umweltbericht ist wie der Entwurf der Planung allgemein zur Einsichtnahme und Stellungnahme,

insbesondere auch auf der Internetseite der Gemeinde, zugänglich zu machen; in der Kundmachung der

Auflage des Entwurfs ist darauf hinzuweisen.

4. 4.Vor der Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung ist der Entwurf des Räumlichen

Entwicklungskonzeptes und des Flächenwidmungsplans samt Umweltbericht der Landesregierung zur

Stellungnahme längstens innerhalb von acht Wochen zu übermitteln.

5. 5.Bei zu erwartenden erheblichen Umweltauswirkungen auch außerhalb des Landesgebiets sind die davon

betroffenen Nachbarländer vor Auflage der Planung und vor Beschlussfassung gesondert zur Abgabe einer

Stellungnahme unter Gewährung einer angemessenen Frist von mindestens vier Wochen einzuladen.

6. 6.Der Planungsbericht hat eine zusammenfassende Erklärung zu enthalten, wie Umwelterwägungen in den

Planungen einbezogen worden sind, wie der Umweltbericht und die Stellungnahmen zu

Umweltauswirkungen bei der Entscheidungsfindung Berücksichtigung gefunden haben und aus welchen

Gründen der Plan nach Abwägung mit den möglichen vernünftigen Alternativen gewählt wurde.

7. 7.Bei der Beschlussfassung der Planung ist auf die Stellungnahmen zu den Umweltauswirkungen sowie auf

die Ergebnisse der Umweltprüfung im Umweltbericht Rücksicht zu nehmen.

8. 8.Der Umweltbericht ist als Bestandteil des jeweiligen Planungsberichts gemeinsam mit der Planung zur

allgemeinen Einsicht zu veröffentlichen.

9. 9.Auf Verlangen ist den von erheblichen Umweltauswirkungen betroffenen Nachbarländern eine

Ausfertigung des Planungsberichts und der erforderlichen Planunterlagen zu übermitteln.

6. (6)Die Landesregierung, die Regionalverbände und die Gemeinden haben die Ausführung von Planungen, für die

eine Umweltprüfung durchgeführt worden ist, zu überwachen und im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten

Maßnahmen zu ergreifen, wenn auf Grund der Verwirklichung der Planungen unvorhergesehene nachteilige

Auswirkungen auf die Umwelt drohen oder bereits eingetreten sind. Die Ergebnisse der Überwachung durch die

Regionalverbände und Gemeinden sind der Landesregierung mitzuteilen.
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